
Beitragsordnung des OpenCulturas e. V.

Die Beiträge verstehen sich als Mindestbeiträge, jedes Mitglied ist aufgerufen, diesen nach seinen 
Möglichkeiten und individuell zu erhöhen.

Ordentliche Mitglieder:
• Natürliche Personen (ohne 

Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften): 

→ mindestens 30 € je Jahr 
(Richtwert: 70 €)

• Einzelunternehmen, 
Personengesellschaften und juristische 
Personen mit Jahresumsatz inkl. 
Förderung

→ bis 250.000 €: 150 € je Jahr 

→ über 250.000 € und bis 500.000 €: 
500 € je Jahr 

→ über 500.000 €: 1.000 € je Jahr 

Bei dieser Staffelung der Beiträge und der 
Feststellung des Jahresumsatzes gilt das Prinzip 
der Selbsterklärung. Ordentliche Mitglieder 
verfügen über jeweils eine Stimme in der 
Mitgliederversammlung.

Fördermitglieder:
• Natürliche Personen (ohne 

Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften): 

→ mindestens 20 € je Jahr 

• Einzelunternehmen, 
Personengesellschaften und juristische 
Personen (ohne kommunale 
Gebietskörperschaften): 

→ mindestens 100 € je Jahr 

• Kommunale Gebietskörperschaften: 

→ mindestens 500 € je Jahr 

Fördermitglieder verfügen über keine Stimme in 
der Mitgliederversammlung.

Göttingen, 2023

Name, Rolle

 1 | 1


	Beitragsordnung des OpenCulturas e. V.
	Ordentliche Mitglieder:
	Fördermitglieder:


